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FORMBLATT
zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt 
es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pau-
schalreisen gelten. 

Hettinger Reisen Gmbh & Co. KG
74749 Rosenberg
Industriestraße 7 

E-Mail: info@hettingerreisen.de
Tel.: 06295/9203-0
Fax: 06295/9203-33

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt Hettinger Reisen über die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 
Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

· Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau- 
 schalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

· Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße  
 Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

· Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu  
 einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder  
 dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

· Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemes- 
 senen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - auf eine  
 andere Person übertragen.

· Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte  
 Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im  
 Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 20 Tage vor  
 Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalrei- 
 sepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn  
 sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält,  
 hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entspre- 
 chenden Kosten sich verringern.

· Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver- 
 trag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen,  
 wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnah- 
 me des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise  
 verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschal- 
 reise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung  
 und unter Umständen auf eine Entschädigung.

· Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Be- 
 ginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag  
 zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
 Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich  
 beeinträchtigen.

· Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise  
 gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr  
 vom Vertrag zurücktreten.

· Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der  
 Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind  
 dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten  
 anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr  
 den Vertrag kündigen, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag er- 
 bracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung  
 der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter  
 es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

· Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Scha- 
 denersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß  
 erbracht werden.

· Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich  
 in Schwierigkeiten befindet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen zurück-
erstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters nach Beginn der Pau-
schalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Hettinger Reisen 
hat eine Insolvenzabsicherung mit:

R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden 
Tel 0611 533 5859
Fax 0611 533 4500
E-Mail: info@ruv.de

abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Hettinger Reisen ver-
weigert werden. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht 
umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

GERNE UNTERWEGS?
Mit unserem Reiseschutz im Gepäck sind Sie auch bei einer Busreise einfach 
sicher. Fragen Sie gleich bei Ihrer Reisebuchung danach!
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Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Der Sicherungsschein gilt nur für Pauschalreisen, 
die bis zum                          (einschließlich)  
gebucht wurden; Antritt oder Beendigung der 
Reise haben dagegen keine Bedeutung für  
seine Gültigkeit. 

Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz  
der / des 

gegenüber dem unten angegebenen Absicherer 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein 
unmittelbarer Anspruch im Sinne des § 651r  
Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. 

Die Einstandspflicht des Absicherers für die zu 
erbringenden Leistungen ist auf 1 Million Euro  
für jeden Insolvenzfall begrenzt. Sollte diese 
Summe nicht für alle Reisenden ausreichen,  
so verringern sich die einzelnen Leistungs -
ansprüche der Reisenden in dem Verhältnis,  
in dem der Gesamtbetrag ihrer Ansprüche  
zum Höchstbetrag steht.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.  
Telefon: +49 611 533-5859 

Was müssen Sie im Schadenfall tun? 
www.reiseschaden.ruv.de 

Absicherer: 
R+V Allgemeine Versicherung AG,  
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 

R+V Allgemeine Versicherung AG 

Versicherungsschein-Nr.:  
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Thomas Marloh 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.  
Vorstand: Dr. Klaus Endres, Vorsitzender; Jens Hasselbächer, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet. 
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334 

Alexander Niemeyer  

Bitte beachten Sie: Ein Sicherungsschein ist keine Reiserücktrittsversicherung!

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer. 

407 90 101085155

01.04.2025

Hettinger Reisen GmbH & Co.KG

Industriestr. 7
74749 Rosenberg

Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Der Sicherungsschein gilt nur für Pauschalreisen, 
die bis zum                          (einschließlich)  
gebucht wurden; Antritt oder Beendigung der 
Reise haben dagegen keine Bedeutung für  
seine Gültigkeit. 

Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz  
der / des 

gegenüber dem unten angegebenen Absicherer 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein 
unmittelbarer Anspruch im Sinne des § 651r  
Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. 

Die Einstandspflicht des Absicherers für die zu 
erbringenden Leistungen ist auf 1 Million Euro  
für jeden Insolvenzfall begrenzt. Sollte diese 
Summe nicht für alle Reisenden ausreichen,  
so verringern sich die einzelnen Leistungs -
ansprüche der Reisenden in dem Verhältnis,  
in dem der Gesamtbetrag ihrer Ansprüche  
zum Höchstbetrag steht.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.  
Telefon: +49 611 533-5859 

Was müssen Sie im Schadenfall tun? 
www.reiseschaden.ruv.de 

Absicherer: 
R+V Allgemeine Versicherung AG,  
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 

R+V Allgemeine Versicherung AG 

Versicherungsschein-Nr.:  
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Julia Merkel Dr. Klaus Endres 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.  
Vorstand: Dr. Klaus Endres, Vorsitzender; Jens Hasselbächer, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet. 
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334 

Bitte beachten Sie: Ein Sicherungsschein ist keine Reiserücktrittsversicherung!

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer. 

407 90 101085155

01.04.2024

Hettinger Reisen GmbH & Co.KG

Industriestr. 7
74749 Rosenberg

DATENSCHUTZ INFORMATION
Hinweise zur Datenverarbeitung im Rahmen einer
Reisebuchung der Firma Hettinger Reisen GmbH & Co.KG

1. Name und Kontaktdaten
des für die Datenverarbeitung  Verantwortlichen

Hettinger Reisen GmbH & Co. KG
74749 Rosenberg
Industriestraße 7 

E-Mail: info@hettingerreisen.de
Tel.: 06295/9203-0
Fax: 06295/9203--33

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art, 
Zweck und deren Verwendung
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung 
unserer vertraglichen Verpflichtungen oder zur Durchführung vorver-
traglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). Eine darüber 
hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn und soweit 
diese aufgrund gesetzlicher Regelungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) 
oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. 
f ) DSGVO) erforderlich ist oder wenn Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO).

a) Buchungsanfrage
Für die Beantwortung einer uns über das Telefon oder persönlich in 
unserem Reisebüro übermittelten Buchungsanfrage erheben und spei-
chern wir folgende Daten:
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Sie können der Verarbeitung der Daten für die Beantwortung Ihrer An-
frage jederzeit widersprechen. Jedoch kann dann Ihre Anfrage nicht 
weiter bearbeitet werden. 

b) Reisebuchung
Für die telefonische oder persönliche Buchung einer Reise in unserem 
Reisebüro verarbeiten wir folgende Daten:

Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, reisespezifische Daten 
wie Reisedauer, Reiseziel

Sie können der Datenverarbeitung jederzeit widersprechen. In die-
sem Fall kann die Reisebuchung jedoch nicht vorgenommen werden. 

c) Rechnungstellung
Nach Beendigung der Reise werden wir eine Rechnung für die von
Ihnen gebuchte Reise erstellen und Ihnen zukommen lassen. Dafür
verarbeiten wir folgende Daten:
Name und Adresse

d) Katalogversand
Wir möchten Sie gerne über neue Reiseangebote informieren. Damit
wir Ihnen deshalb regelmäßig unseren Reisekatalog per Post zusen-
den können, verarbeiten wir folgende Daten:
Name und Adresse

Sehr geehrter Kunde,
wir kommen hiermit unserer Informationspflicht nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nach und informieren Sie nachfolgend ins-
besondere darüber, welche Daten wir von Ihnen im Rahmen einer Reisebuchung erhoben und gespeichert haben, zu welchem Zweck und auf 
welche Rechtsgrundlage wir dies stützen. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Verarbeitung zu widerspre-
chen. In diesem Fall kann Ihnen jedoch kein weiterer Katalog zuge-
sandt werden. 

3. Weitergabe Ihrer Daten
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer die Weiter-
gabe ist für die Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen er-
forderlich (z.B. Weitergabe der Daten an touristische Leistungsträger
bei einer Pauschalreise) oder aufgrund von gesetzlichen Regelungen
vorgeschrieben. 

4. Löschung
Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes 
ihrer Erhebung und Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind (z.B.
nach Beendigung der Reise und Begleichung der Rechnung). Stehen
gesetzliche Aufbewahrungsfristen (z.B. nach der Abgabenordnung
oder dem Handelsgesetzbuch) der Löschung entgegen, werden Ihre
Daten erst nach Ablauf der einschlägigen gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen gelöscht.

5. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien 
von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den
Zweck der Speicherung zu erhalten.

Für den Fall, dass die Daten unrichtig sind, haben Sie das Recht, die-
se Daten berichtigen zu lassen. 

Weiter haben Sie das Recht, Ihre Daten löschen oder einschränken 
(sperren) zu lassen, wenn die Speicherung unzulässig oder nicht mehr 
erforderlich ist. 

Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, kön-
nen Sie diese jederzeit widerrufen. Um Ihren Widerruf geltend zu ma-
chen, können Sie sich per E-Mail an info@hettingerreisen.de oder 
schriftlich an die oben genannte Adresse wenden.

Sie haben ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. In Baden-
Württemberg: Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart.

www.hettingerreisen.de

Sicherungsschein für Pauschalreisen gemäß § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Der Sicherungsschein gilt nur für Pauschalreisen, 
die bis zum                          (einschließlich)  
gebucht wurden; Antritt oder Beendigung der 
Reise haben dagegen keine Bedeutung für  
seine Gültigkeit. 
 
Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz  
der / des 

gegenüber dem unten angegebenen Absicherer 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein 
unmittelbarer Anspruch im Sinne des § 651r  
Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. 
 
Die Einstandspflicht des Absicherers für die zu 
erbringenden Leistungen ist auf 1 Million Euro  
für jeden Insolvenzfall begrenzt. Sollte diese 
Summe nicht für alle Reisenden ausreichen,  
so verringern sich die einzelnen Leistungs -
ansprüche der Reisenden in dem Verhältnis,  
in dem der Gesamtbetrag ihrer Ansprüche  
zum Höchstbetrag steht.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.  
Telefon: +49 611 533-5859 
 
Was müssen Sie im Schadenfall tun? 
www.reiseschaden.ruv.de 
 
Absicherer: 
R+V Allgemeine Versicherung AG,  
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 
 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
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Dr. Edgar Martin Julia Merkel 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.  
Vorstand: Dr. Edgar Martin, Vorsitzender; Jens Hasselbächer, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet. 
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334 

Bitte beachten Sie: Ein Sicherungsschein ist keine Reiserücktrittsversicherung!

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer. 

Industriestr. 7

01.04.2023

Hettinger Reisen GmbH & Co.KG

74749 Rosenberg

407  90  101085155

FORMBLATT
zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt 
es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pau-
schalreisen gelten. 

Hettinger Reisen Gmbh & Co. KG
74749 Rosenberg · Industriestraße 7 

E-Mail: info@hettingerreisen.de
Tel.: 06295/9203-0 · Fax: 06295/9203--33

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt Hettinger Reisen über die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer 
Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

· Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau- 
 schalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

· Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße  
 Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

· Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu  
 einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder  
 dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

· Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemes- 
 senen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - auf eine  
 andere Person übertragen.

· Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte  
 Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im  
 Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 20 Tage vor  
 Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalrei- 
 sepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn  
 sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält,  
 hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entspre- 
 chenden Kosten sich verringern.

· Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Ver- 
 trag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen,  
 wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnah- 
 me des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise  
 verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschal- 
 reise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung  
 und unter Umständen auf eine Entschädigung.

· Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Be- 
 ginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag  
 zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
 Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich  
 beeinträchtigen.

· Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise  
 gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr  
 vom Vertrag zurücktreten.

· Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der  
 Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind  
 dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten  
 anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr  
 den Vertrag kündigen, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag er- 
 bracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung  
 der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter  
 es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

· Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Scha- 
 denersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß  
 erbracht werden.

· Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich  
 in Schwierigkeiten befindet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen zurück-
erstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters nach Beginn der Pau-
schalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Hettinger Reisen 
hat eine Insolvenzabsicherung mit:

R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1 · 65189 Wiesbaden 
Tel 0611 533 5859 · Fax 0611 533 4500 · E-Mail: info@ruv.de

abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Hettinger Reisen ver-
weigert werden. Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der 
in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-
richtlinie-eu2015-2302.de

www.hettingerreisen.de

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt
es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pau-
schalreisen gelten.

Hettinger Reisen Gmbh & Co. KG
74749 Rosenberg · Industriestraße 7

E-Mail: info@hettingerreisen.de
Tel.: 06295/9203-0 · Fax: 06295/9203-33

trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt Hettinger Reisen über die gesetzlich vorgeschriebene 
Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Trans-
port in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rück-
beförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

 · Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau-
schalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

 · Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Er-
bringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

 · Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu 
einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder  
dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

 · Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen 
Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - auf eine andere 
Person übertragen.

 · Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte 
Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis 20 Tage vor 
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschal- 
reisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbe-
hält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entspre-
chenden Kosten sich verringern.

 · Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn 
einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verant-
wortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und 
unter Umständen auf eine Entschädigung.

 · Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Be-
ginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich be-
einträchtigen.

 · Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise ge-
gen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten.

 · Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der 
Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind 
dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten 
anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr  
den Vertrag kündigen, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag er-
bracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung  
der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter 
es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

 · Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schaden-
ersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß er-
bracht werden.

 · Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich 
in Schwierigkeiten befindet.

Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen zurück-
erstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters nach Beginn der Pau-
schalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Hettinger Reisen 
hat eine Insolvenzabsicherung mit:

R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1 · 65189 Wiesbaden
Tel 0611 533 5859 · Fax 0611 533 4500 · E-Mail: info@ruv.de

abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Hettinger Reisen ver-
weigert werden. Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in 
das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzungrichtlinie- eu2015-2302.de


